


Die Stiftung der Sparkasse Wolfach

Es ist uns ein großes Anliegen, die Region im Wolf- und Kinzigtal von Wolfach über Schiltach bis

Schenkenzell und über Oberwolfach bis Schapbach und Bad Rippoldsau zu stärken.

Entsprechend unserem Leitbild, “Sparkasse Wolfach. Gut für die Region.”, wollen wir vor allem

Aktivitäten unterstützen, die in der Region im Vordergrund stehen.

Damit die Förderung gezielt und nachhaltig erfolgen kann, haben wir die “Sparkasse Wolfach-

Stiftung” gegründet.

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden aus dem Stiftungskapital erwirtschaftet und jährlich

ausgeschüttet. Die Höhe des Stiftungskapitals wird aufunserer Internetseite

www.sparkasse-wolfach.de veröffentlicht.

Gefördert werden Aktivitäten im Geschäftsgebiet der Sparkasse Wolfach. Hierzu gehören die

Städte Wolfach und Schiltach sowie die Gemeinden Oberwolfach, Bad Rippoldsau-Schapbach und

Schenkenzell sowie deren Teilorte.

Eingaben an den Stiftungsrat können alle gemeinnützigen Vereine und die öffentlichen

Einrichtungen im Geschäftsgebiet stellen.

Unsere Förderschwerpunkte sind gemäß der Stiftungssatzung

- Jugend- und Altenhilfe

- Kunst und Kultur

- Vereins- und Schulsport

- Erziehung sowie Volks- und Berufsbildung

- Heimatpflege und Heimatkunde

- Wohlfahrtswesen

- Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutz

- Gesundheitswesen und Gesundheitspflege



Was sollten Sie bei der Antragstellung beachten?

Antrag bereits im Planungsstadium stellen

Keine Pflichtaufgaben öffentlicher Einrichtungen

Keine Personalkostenübernahme

Keine Maßnahmen zur Gewinnerzielung

Initiator muss eine wesentliche Eigenleistung einbringen

Einreichungsfrist bis zum 31.3.

Gefördert werden grundsätzlich nur Maßnahmen, die noch im Planungsstadium sind.

Bereits begonnene oder schon abgeschlossene Aktivitäten können leider nicht mehr

gefördert werden.

Ausgeschlossen ist die Förderung für Maßnahmen, die zu den Pflichtaufgaben einer

öffentlichen Einrichtung gehören.

Personalkosten sind grundsätzlich von der Förderung durch die Stiftung

ausgeschlossen.

Die geförderte Maßnahme darf keinen wirtschaftlichen Zweck zum Ziel haben.

Der Initiator muss sich wesentlich selbst einbringen. Die Förderung durch die Stiftung

darf nur einen Teilbeitrag darstellen.

Über die Verwendung der Stiftungserträge wird einmal im Jahr entschieden.

Förderanträge, die bis zum 31.3. eingereicht werden, können berücksichtigt werden.

Haben Sie zu den Förderschwerpunkten oder der Antragstellung Fragen? Wir stehen

Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 07834 / 972 - 150   -   email: stiftung@sparkasse-wolfach.de



Förderantrag an den Stiftungsrat

Antragsteller

Beschreibung des Projektes (Ziele und Finanzierung)

Anschrift des Stiftungsrates

Kontaktdaten

Sparkasse Wolfach “Stiftungsrat”
Bahnhofstr. 4
77709 Wolfach

email: stiftung@sparkasse-wolfach.de
Fon: 07834/972-150
Fax: 07834/972-159

Verein, Organisation

Anschrift

Telefon / Handy

Name

email



In welchem Planungsstadium befindet sich die Maßnahme?

Wann soll die Umsetzung erfolgen?

Wie sieht der Eigenbeitrag aus?

Datum, Unterschrift
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Weitere Informationen finden Sie auch unter:

www.sparkasse-wolfach.de


